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* Die Frauenarbeit hat noch keineswegs ihren Hohepunkt
erreicht. Hat sie in der Industrie z. B. mit der Zunahme
der ménnlichen Arbeitskrifte auch nicht Schritt gehalten, so
hat sie sich doch ganz bedeutend vermehrt. In den Fabriken
ist der Anteil der Frauenarbeit von 1888 auf 1901 um ein
Viertel des Bestandes von 1888 gestiegen. Die Konkurrenz
der Frauenarbeit wird sich eher verschirfen, als nachlassen.
Das einzige Mittel, um diese Konkurrenz unschédlich zu machen,
ist die Verbesserung der Lage der Arbeiterinnen
durch gewerkschaftliche Organisation und durch die Arbeiter-
innenschutzgesetzgebung (! D. R.) Und da ist noch ein weites
Feld zu bebauen. (Griitlianer.)

Das Frauenstimmrecht
in der waadtldndischen Landeskirche.

Am 9. bis 11. November 1908 wurde im waadtléndi-
schen Grossen Rat das neue Kirchengesetz in erster Lesung
durchberaten; am 16. November folgte die zweite, am 18.
die dritte Lesung. Man hatte erwartet, dass das Frauen-
stimmrecht Anlass zu heftigen Diskussionen hieten werde;
einige zitterten sogar fiir sein Los. Zu allgemeinem Er-
staunen wurde iiber die Sache kein Wort verloren. Nur
Herr Barbey, der bekannte Vorkdmpfer fiir die Sonntags-
ruhe, erklirte das Gesetz als dem paulinischen Gebot (mulier
taceat in ecclesia) widersprechend und stimmte mit drei
andern Grossréiten dagegen.

Das Schweigen der Versammlung, der niemand soviel
fortschrittlichen Geist zugetraut hitte, mag verschiedene
-Griinde haben. . Einmal war das ganze Projekt in allen
Einzelheiten sorgfiltig vorbereitet. Dann hatte die Synode
ihre entschiedene Sympathie fiir das Frauenstimmrecht kund-
gegeben. Ferner hat der Regierungsrat sich zustimmend in
seiner Motivierung ausgesprochen. Endlich mag der Um-
stand giinstig geweseh sein, dass die waadtlidndische Frei-
kirche seit ungefihr einem Jahrfiinft das Frauenstimmrecht
besitzt und davon einen ebenso fleissigen als wiirdigen Ge-
brauch macht.

Der 25seitige Bericht der Grossratskommission, der
Herrn Henri Thélin, Vertreter des Kreises Begnins, zum
Verfasser hat, ist ein lesenswertes Dokument, dem ein
literarischer Wert und eine geschickte, geistreiche Redaktion
nicht abzusprechen ist. Er hat auch sein unbestrittenes
Verdienst bei der Annahme der Vorlage.

Sechs Seiten befassen sich mit dem Frauenstimmrecht.
Dass die giinstige Gelegenheit benutzt wurde, um den Frauen
ein ,Bis hierher und nicht weiter® zuzurufen, d. h. dem
politischen Stimmrecht von vornherein jede Berechtigung
und Aussicht abzusprechen, versteht sich von selbst. Aber
dieses mannhafte Frontmachen gegen jeden weiteren Fort-
schritt in der Sache war vielleicht der Preis fiir die Durch-
setzung des Frauenstimmrechts in kirchlichen Angelegen-
heiten. Die reinliche Scheidung von allem, was nach Suffra-
gettes schmeckt, hatte taktisch ihr Gutes, da ja diesmal von
niemandem mehr als das kirchliche Frauenstimmrecht ver-
langt worden war. Bis zum nichsten Mal kann man seine
Uberzeugungen iiber das politische Stimmrecht noch &ndern;
das ldsst sogar der letzte Satz des Thélinschen Berichts
ganz hiibsch durchblicken (S. 14).

Sonderbarer Weise war der Grosse Rat in der Sache
sogar entgegenkommender als die Synode. Letztere hatte
den Artikel 11 folgendermassen redigiert: ,Der Kirch-
gemeinderat besteht aus 1. den Aktivbiirgern, soweit sie zur
Staatskirche gehoren, 2. den Frauen schweizerischer Natio-
nalitét, die 20 Jahre alt sind, zur Staatskirche gehdoren und
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seit drei Monaten in der Kirchgemeinde wohnen, 3. den
Ausldndern, die zur Staatskirche gehéren, 20 Jahre alt sind
und seit zwei Jahren in der Kirchgemeinde wohnen.“

Diese Fassung, die Frauen und Minner trennte, hatte
zudem mnoch den Nachteil, die Frage offen zu lassen, ob
auch Ausldnderinnen das kirchliche Stimmrecht ausiiben
konnen. Wie es scheint, sollte das nicht der Fall sein; aus
taktischer Vorsicht wurde die Stimmrechtsforderung nur
einmal fiir die Schweizerin aufgestellt.

Die Grossratskommission aber ging weiter, und der
folgende vereinfachte Text wurde angenommen.

Artikel 11: ,Der Kirchgemeinderat besteht aus allen
Personen, die iiber 20 Jahre alt sind, zur Laundeskirche
gehoren, in biirgerlichen Rechten und Ehren stehen (jouis-
sant de leurs droits civiques! Das scheint also auch die
Frau zu tun!) und in der Kirchgemeinde wohnen a) seit
drei Monaten fiir die Schweizer, b) seit zwei Jahren fiir
Auslinder. Ein von der Synode angenommenes, vom Re-
gierungsrat gebilligtes Reglement spricht sich iiber den
Modus der Verteilung der kirchlichen Stimmkarte an Per-
sonen aus, die nicht das politische Stimmrecht besitzen.*

Diese Redaktion ist zweifellos die bessere und deut-
lichere. Sie kann als mustergiltig fiir andere Kantone be-
zeichnet werden, die wie Ziirich, Basel, Bern, Genf an die
Stimmrechtsfrage heranzugehen beabsichtigen. Und sie wird
ihnen Mut geben und Lust machen, diese bescheidene, die
Forderungen elementarster Gerechtigkeit erfiillende Reform
ohne weiteres Zodgern durchzufiihren. E. P.-L.

Das Frauenstimmrecht
vor der bernischen Kirchensynode.

Vor einem Jahre schon hatte die bernische Kirchensynode
die Motion Aeschbacher iiber die Einfiihrung des Frauenstimm-
rechts in kirchlichen Angelegenheiten ohne Diskussion ein-
stimmig erheblich erkldrt. Die Motion war sehr bescheiden
gehalten und wiinschte nur, dass der Synodalrat ,der Frage
ndher trete“. :

Seither ist ein Jahr vergangen, der Synodalrat hat sich
mit der Frage beschiftigt und kiirzlich der Synode folgenden
Antrag empfohlen:

,Die Kirchensynode, in Erwigung: dass nach - dem
gegenwirtigen Kirchengesetz eine Ausdehnung des kirch-
lichen Stimmrechts auf die Frauen micht zuldssig ist, dass
dieselbe jedoch angesichts der heutigen sozialen Stellung der
Frauen durch die demokratischen Grundsitze der Landes-
kirche nahegelegt wird, beschliesst: Der Synodalrat wird
beauftragt, bei kiinftigen Verhandlungen mit den Staats-
behorden iiber eine Revision des Kirchengesetzes auch das
Frauenstimmrecht, sowie wberhaupt die Mitwirkung der
Frau in kirchlichen Angelegenheiten zur Sprache zu
bringen.*

Man sollte nicht denken, dass solch ein gemissigter
Antrag Stoff zu langer Diskussion béte; aber die Herren
brachten es doch zustande, eine ganze Sitzung damit anzu-
filllen. Was da nicht alles dagegen vorgebracht wurde.
Selbstverstandlich wurde ,die Wirde der Frau® heraut-
beschworen. Kann man denn nicht auch einen Stimmzettel
,mit Wiirde“ in die Urne legen? Das sind so leere Worte,
oder begreifen die Manner wirklich nicht, dass gerade die
Wiirde der Frau es verlangt, dass sie nicht linger wie ein
Kind behandelt werde? Auch die Frage wurde aufgeworfen,
ob es im Interesse der Kirche liege, dass den Frauen das
Stimmrecht eingeriumt werde. Wir mdchten dieser Frage
eine andere entgegenstellen: ob es im Interesse der Kirche




	Das Frauenstimmrecht in der waadtländischen Landeskirche

